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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse

EU - K - U - Vk - Wi

zu Punkt ... der 1022. Sitzung des Bundesrates am 10. Juni 2022

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates über fluorierte Treibhausgase, zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Aufhebung der Verordnung 
(EU) Nr. 517/2014 

COM(2022) 150 final; Ratsdok. 8042/22

A 

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (U) und 

der Wirtschaftsausschuss (Wi) 

empfehlen dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt 

Stellung zu nehmen:

Allgemeines

1. Der Bundesrat begrüßt eine Novellierung der Verordnung über fluorierte Treib-

hausgase (F-Gase) ausdrücklich.

2. Der Bundesrat begrüßt außerdem, dass mit dem Verordnungsvorschlag EU-

weite Regelungen zur Unterbindung des illegalen Handels mit F-Gasen sowie 

ein Verbot der Verwendung, Lieferung und Ausfuhr unrechtmäßig in den Ver-

kehr gebrachter Erzeugnisse und Einrichtungen geschaffen werden sollen. Da-

mit werden wesentliche Regelungslücken geschlossen.
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3. Der Bundesrat stellt fest, dass durch die Novellierung eine Anpassung an neuere 

EU-Klimagesetzgebungen und das Montrealer Protokoll, ehrgeizigere Redukti-

onsziele sowie die Förderung der Ausbildung bezüglich Alternativen zu und 

Rückgewinnung von F-Gasen erzielt werden sollen.

4. Der Bundesrat ist allerdings der Auffassung, dass der Vorschlag in einigen 

Punkten den selbstgesteckten Zielen der Vereinfachung, der Kohärenz mit an-

deren Rechtsvorschriften und der Klarstellung von Regelungen nicht gerecht 

wird. Der Bundesrat verweist in diesem Zusammenhang auf die Vielzahl an 

Auslegungsfragen zur Verordnung (EU) Nr. 517/2014, die unter anderem in den 

beim Umweltbundesamt geführten Fragen-/Antwortenkatalog zur F-Gase-Ver-

ordnung eingeflossen sind.

5. Der Bundesrat sieht entsprechenden Nachbesserungsbedarf, um die vorgeschla-

gene Verordnung praxis- und vollzugsgerechter zu gestalten.

6. Der Bundesrat stellt fest, dass weitere Beschränkungen und Verbote für F-Gase 

sowie die Unterbindung des illegalen Handels notwendig und zielführend sind, 

um die europäischen Klimaziele zu erreichen.

7. Der Bundesrat unterstützt, dass die Verpflichtungen zur Rückgewinnung und 

Zerstörung von F-Gasen auch für Gebäudeeigentümer und Bauunternehmen 

konkretisiert werden, wenn entsprechende Schäume aus Gebäuden entfernt 

werden, um die Emissionssenkung zu maximieren.

8. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, sich dafür einzusetzen, dass die Vor-

gaben zur Überwachung mit den schon in der Marktüberwachungsverordnung 

(Verordnung (EU) 2019/1020 vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und 

die Konformität von Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG 

und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011) festgelegten 

Regelungen konsistent sind, da die Verordnung über fluorierte Treibhausgase 

der Marktüberwachungsverordnung unterfällt.

9. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die nationalen Durchsetzungs- und

Überwachungsbehörden besser als die Kommission beurteilen können, welcher
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Umfang und welche Art von Maßnahmen zur Überwachung notwendig sind, 

um die Durchsetzung und Einhaltung der Verordnung sicherzustellen.

Zu einzelnen Vorschriften 

Im Einzelnen wird die Bundesregierung gebeten, bei den weiteren Verhandlungen

auf EU-Ebene Folgendes zu berücksichtigen:*

Zu Artikel 3

10. a) Der Bundesrat hält die Definitionen in Artikel 3 für ergänzungsbedürftig. 

b) So enthält der Verordnungsvorschlag im Gegensatz zur geltenden Verord-

nung (EU) Nr. 517/2014 keine Definition für „Technische Aerosole“, ob-

wohl diese geregelt werden. Hierzu sieht der Bundesrat die Notwendigkeit 

einer eindeutigen Definition, aus der zum Beispiel klar hervorgeht, dass 

hierunter - wie vom EU-F-Gase-Verwaltungsausschuss festgestellt - auch 

Gefäßfüller für Ausgleichsgefäße an Heizungsanlagen gefasst sind, und 

zwar auch dann, wenn das enthaltene HFKW nicht als Treib- oder 

Trägersubstanz verwendet wird, sondern der alleinige Inhaltsstoff ist. 

c) Darüber hinaus ist zu hinterfragen, warum der Verordnungsentwurf im Ge-

gensatz zu dem Vorschlag für die ODS-Verordnung (BR-Drucksache 

191/22) keine Definition für „Erzeugnisse und Einrichtungen“ enthält.  

d) Insgesamt sollten Begriffsbestimmungen möglichst kongruent mit anderen 

Rechtsbereichen, insbesondere dem EU-Stoff- und -Abfallrecht, sein. So 

sollten in die Verordnung unter anderem Definitionen zu „Erzeugnis“ oder 

„Herstellung“ mit Bezug auf die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufge-

nommen werden.

Zu Artikel 8

11. Der Bundesrat sieht es zur Vermeidung von Auslegungsfragen als erforderlich 

an, die Verwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen auf das unabweisbare 

Maß zu reduzieren. Dementsprechend sollte eine Präzisierung des unbestimm-

* Gilt bei Annahme einer der nachfolgenden Ziffern als mitbeschlossen.
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ten Rechtsbegriffes „angemessen qualifiziertes Personal“ in Absatz 4 und 5 er-

folgen. 

Zu Artikel 12

12. Der Bundesrat sieht eine Ergänzung der Kennzeichnungspflichten als erforder-

lich an, nach welcher die beim Inverkehrbringen anzubringende Kennzeichnung 

bei der weiteren Abgabe in der Lieferkette zu erhalten oder neu anzubringen ist. 

Eine derartige Regelung wurde zwar zwischenzeitlich in das nationale Chemi-

kaliengesetz aufgenommen. Eine EU-weite Regelung wäre jedoch aus Gründen 

der europaweiten Rechtseinheitlichkeit zu bevorzugen.

Zu Artikel 29

13. Der Bundesrat sieht insgesamt Regelungen zur Zusammenarbeit und zum In-

formationsaustausch sowie zur Durchführung von Kontrollen für den Vollzug 

als hilfreich an. Ein stringenter Vollzug der Regelungen zu F-Gasen durch die 

Mitgliedstaaten ist im Sinne des Klimaschutzes notwendig.

14. Der Bundesrat weist darauf hin, dass nach Artikel 291 Absatz 1 des Vertrages 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) der Verwaltungsvoll-

zug den Mitgliedstaaten überlassen ist. Hierzu zählt zum Beispiel die Umset-

zung des risikobasierten Ansatzes bei der Durchführung von Kontrollen. Diesen 

Ansatz sieht der Bundesrat als geeignet an, um die Einhaltung aller Bestim-

mungen der Verordnung sicherzustellen. Der Bundesrat ist außerdem der Auf-

fassung, dass ein solcher Ansatz notwendig ist, um gezielt die unter die Verord-

nung fallenden Tätigkeiten anzugehen, bei denen das höchste Risiko für illega-

len Handel oder die rechtswidrige Freisetzung von fluorierten Treibhausgasen 

besteht.

15. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, sich bei den Verhandlungen auf 

EU-Ebene dafür einzusetzen, dass bei den Vorgaben zur Durchsetzung der Ver-

ordnung deutlicher zwischen den Aufgaben und Befugnissen der Kommission 

und denen der Vollzugsbehörden differenziert wird. Ein direkter Zugriff der 

Kommission auf die Vollzugsbehörden, wie er in Artikel 29 Absatz 2 Unterab-

satz 3 des Verordnungsvorschlags geregelt ist, widerspricht dem Ansatz von ri-

sikobasierten Kontrollen durch die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten.
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16. Der Bundesrat sieht allerdings kein Erfordernis für die Regelung in Artikel 29 

Absatz 2 Unterabsatz 3 des Verordnungsvorschlags, nach der die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten Kontrollen durchführen sollen, die die Kommis-

sion für erforderlich hält. Der Bundesrat sieht die Durchführung derartiger Kon-

trollen bereits durch Artikel 29 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Verordnungsvor-

schlags abgedeckt. 

17. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass eine unbedingte Verpflichtung der zu-

ständigen Behörden zu Kontrollen, die die Kommission für notwendig hält, 

nicht erforderlich ist, um eine wirksame Überwachung und Einhaltung der Ver-

ordnung sicherzustellen. 

18. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung daher, sich für eine Streichung von

Artikel 29 Absatz 2 Unterabsatz 3 einzusetzen. 

19. Der Bundesrat befürchtet eine weitere Ausdehnung der Berichtspflichten für 

Behörden und Unternehmen durch die vorgeschlagene Verordnung, wie zum 

Beispiel durch die Regelung in Artikel 29 Absatz 6. Der Bundesrat ist der An-

sicht, dass Berichtspflichten gegenüber der Kommission und zusätzliche Daten-

ermittlungspflichten auf das unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren sind. 

Hierauf wurde bereits in früheren Rechtsetzungsverfahren hingewiesen, so zum 

Beispiel im Rahmen des Bundesratsverfahrens zur BR-Drucksache 687/12.

Weiteres

20. Der Bundesrat begrüßt, dass die Kommission mit der Novellierung der F-Gase-

Verordnung von ihren Rechtsetzungskompetenzen zur Einhaltung der inter-

nationalen und nationalen Klimaziele Gebrauch machen möchte. Die mit dem 

Vorschlag verbundene Quotenregelung wird nicht nur die Einhaltung des Mon-

trealer Protokolls und des Kigali-Amendments erlauben; sie bietet insgesamt 

die Möglichkeit, den Ausstoß eines erheblichen Anteils klimaschädlicher 

Treibhausgase einzusparen und langfristig ganz auf die stärksten bekannten 

Treibhausgase zu verzichten. Die ambitionierte Senkung der auf dem Markt 

verfügbaren Menge teilfluorierter Kohlenwasserstoffe (HFKW) wird daher be-

fürwortet. 
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21. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass schon die Vorgängerverordnung (EU) 

Nr. 517/2014 gezeigt hat, dass eine Transformation zu klimaschonenden Tech-

nologien nicht allein durch eine Quotenregelung erfolgreich sein kann. Es 

braucht daher zusätzliche Maßnahmen, etwa um den illegalen Handel mit F-

Gasen zu unterbinden. Damit klimafreundliche Innovationen planungssicher 

entwickelt werden können und sich zügig im Markt etablieren, bedarf es außer-

dem klarer Beschränkungsperspektiven für klimaschädliche Technologien.

22. Der Bundesrat bezweifelt, dass die bisher vorgesehenen Bestimmungen zur 

Transformation der in stationären Wärmepumpen, Klima- und Kälteanlagen 

verwendeten Kältemittel ausreichen, und sieht die Entwicklung nachhaltiger 

Produkte in diesem Bereich gefährdet. Er bittet daher die Bundesregierung sich 

dafür einzusetzen, dass perspektivisch nur noch Anlagen, die mit einem Kälte-

mittel mit niedrigem Erderwärmungspotential von unter 150 betrieben werden, 

erlaubt sind.

23. Der Bundesrat begrüßt die weiteren Inverkehrbringungsverbote für Anwendun-

gen, in denen Schwefelhexafluorid (SF6), das Gas mit dem höchsten bekannten 

Treibhauspotential, zum Einsatz kommt. Er weist in diesem Kontext auf die 

langen Übergangsfristen für elektrische Betriebsmittel sowie die zu unbestimmt 

formulierten Rückausnahmen hin, die ihren Vollzug erschweren würden. Er bit-

tet daher die Bundesregierung, sich für eine Fristverkürzung sowie klare und 

begrenzte Ausnahmetatbestände einzusetzen.

Hauptempfehlung

24. In Anhang II, Gruppe 3 wird erstmalig das Begasungsmittel Sulfurylfluorid 

(SF2O2) aufgenommen und damit als fluoriertes Treibhausgas reglementiert. 

Länder wie Australien, Neuseeland und China setzen unter anderem für einzu-

führende Container anerkannte Behandlungen nach den Internationalen Stan-

dards für phytosanitäre Maßnahmen (ISPM) voraus. Neben der Begasung mit 

Sulfurylfluorid kommen dafür Begasungen mit Methylbromid oder die Wärme-

behandlung in Betracht. Die Begasung mit Methylbromid ist innerhalb der EU 

bereits seit 2010 grundsätzlich verboten. In Fällen, bei denen aufgrund der Wa-

renbeschaffenheit eine Wärmebehandlung ausscheidet, ist die Begasung der
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Exportcontainer mit Sulfurylfluorid insofern alternativlos und aufgrund fehlen-

der adäquater Alternativen eine vollständige Substitution nicht möglich. 

Der Bundesrat bittet daher die Bundesregierung bei den Beratungen auf EU-

Ebene darauf hinzuwirken, dass die Verwendung von Sulfurylfluorid zur Bega-

sung auch weiterhin möglich bleibt. Insbesondere muss klargestellt sein, dass 

die Restriktionen zur Vermeidung von Emissionen gemäß Artikel 4 des Ver-

ordnungsvorschlags nicht für bestimmungsgemäße Behandlungen mit Sulfuryl-

fluorid nach ISPM gelten und die Verwendung demzufolge eine sowohl not-

wendige als auch beabsichtige Freisetzung darstellt.

Hilfsempfehlung

25. In Anhang II, Gruppe 3 wird erstmalig das Begasungsmittel Sulfurylfluorid 

(SF2O2) aufgenommen und damit als fluoriertes Treibhausgas reglementiert. 

Länder wie Australien, Neuseeland und China setzen unter anderem für einzu-

führende Container anerkannte Behandlungen nach den Internationalen Stan-

dards für phytosanitäre Maßnahmen (ISPM) voraus. Neben der Begasung mit 

Sulfurylfluorid kommen dafür Begasungen mit Methylbromid oder die Wärme-

behandlung in Betracht. Die Begasung mit Methylbromid ist innerhalb der EU 

bereits seit 2010 grundsätzlich verboten. In Fällen, bei denen aufgrund der Wa-

renbeschaffenheit eine Wärmebehandlung ausscheidet, ist die Begasung der 

Exportcontainer mit Sulfurylfluorid nach den derzeit gültigen internationalen 

Standards und Einfuhrbestimmungen der genannten Länder insofern alternativ-

los und aufgrund fehlender adäquater Alternativen eine vollständige Substituti-

on derzeit noch nicht möglich. 

Der Bundesrat bittet daher die Bunderegierung, bei den Beratungen auf EU-

Ebene darauf hinzuwirken, dass die Begasung mit Sulfurylfluorid zunächst wei-

terhin möglich bleibt, bis auf internationaler Ebene weitere Alternativen zuge-

lassen werden. Er bittet die Bundesregierung, sich dafür einzusetzen, dass mit 

den entsprechenden Ländern zeitnah alternative und klimafreundlichere Be-

handlungsverfahren vereinbart werden. 

Bis dahin sollte klargestellt werden, dass die Restriktionen zur Vermeidung von 

Emissionen gemäß Artikel 4 nicht für bestimmungsgemäße Behandlungen mit 

Sulfurylfluorid nach ISPM gelten und dessen Verwendung demzufolge eine 

technisch notwendige Freisetzung darstellt.
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26. Der Bundesrat begrüßt die Absicht zur Aufnahme des hochgradig klimaschädli-

chen F-Gases Sulfurylfluorid (SF2O2) in den Anhang II und damit in das Rege-

lungsregime der zukünftigen F-Gase-Verordnung. In jüngster Vergangenheit ist 

es zu einer immer intensiveren Nutzung dieses Gases für verschiedene Anwen-

dungsbereiche gekommen, insbesondere zur Begasung von Containern als Pes-

tizid beim Holzexport, was in einer erheblichen Steigerung der Emission in die 

Atmosphäre resultierte. Der Bundesrat bedauert daher, dass nicht gleichzeitig 

Maßnahmen ergriffen werden sollen, die der zunehmenden Verwendung dieses 

hoch potenten Treibhausgases entgegenwirken. Er bittet die Bundesregierung 

sich dafür einzusetzen, dass auch für dieses Gas Regelungen zur Nutzung von 

Rückgewinnungs- und Abgasreinigungsanlagen, ein zügiges Phase-Down sowie 

Anwendungsverbote in die vorgeschlagene Verordnung aufgenommen werden, 

die allesamt die Entwicklung und Marktdurchdringung klimaschonender Alter-

nativen fördern. Gerade für den Holzexport stehen bewährte und einfach um-

setzbare Alternativen, wie beispielsweise die Entrindung, zur Verfügung.

27. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im Lichte dieser Neuregelung auch 

bei der Genehmigungsverlängerung des Wirkstoffes Sulfurylfluorid in Pflan-

zenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln auf EU- sowie auf nationaler 

Ebene die hohe Klimaschädlichkeit dieses Gases stärker zu berücksichtigen.

28. Der Bundesrat bedauert, dass durch den Vorschlag keine geeignete Rechts-

grundlage zur Etablierung eines Forums zum Austausch der Vollzugsbehörden 

der Mitgliedstaaten geschaffen wird. Die grenzüberschreitende Verbringung 

illegal gehandelter F-Gase macht eine Vernetzung der verschiedenen beteiligten 

Behörden unerlässlich. Ein solches Forum, in dem auch Vollzugsschwierigkei-

ten erörtert sowie Lösungsvorschläge und gemeinsame Projekte erarbeitet wer-

den können, braucht eine Institutionalisierung und daher einen sicheren Rechts-

rahmen. Der Bundesrat bittet deshalb die Bundesregierung, sich in diesem Sin-

ne in die weiteren Beratungen auf EU-Ebene einzubringen, und dahingehend 

um wesentliche Berücksichtigung seiner Position. 

29. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass zahlreiche in Artikel 11 Absatz 1 in 

Verbindung mit Anhang IV des Vorschlags enthaltene Tatbestände nicht aus-

reichend bestimmt und dadurch nicht vollziehbar sind. Er bittet die Bundesre-
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gierung sich dafür einzusetzen, dass die entsprechenden Regelungen eindeutig 

und für die Vollzugsbehörden der Mitgliedstaaten durchsetzbar ausgestaltet 

werden.

30. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung zudem, darauf hinzuwirken, dass in 

der deutschen Sprachfassung der Verordnung eine durchgängig einheitliche 

Übersetzung wesentlicher Begriffe der Verordnung sowie ein Abgleich mit der 

ODS-Verordnung erfolgen, so zum Beispiel bei der Übersetzung von „products 

and equipment“, „production“ und „placing on the Market“.

B 

31. Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union, 

der Ausschuss für Kulturfragen und 

der Verkehrsausschuss

empfehlen dem Bundesrat, von der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG 

Kenntnis zu nehmen.
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